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Pensionstier-/Lehnviehhaltung – Bestätigung 
 

 Biobetrieb  
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Vor-/Zuname d. Betriebsleiters      Betriebsnummer 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse, PLZ, Ort        Telefonnummer 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
E-Mail Adresse        Faxnummer 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

� Als biologisch wirtschaftender Betriebsführer bestätige ich, dass ich meine Tiere zeitlich begrenzt in 
Pension gebe. Der konventionell geführte Betrieb, der die Tiere in Pension hält, betreibt keine Inten-
sivlandwirtschaft (z.B. ÖPUL - Teilnahme). Nach der Rücknahme der Tiere (diese sind dann als 
konventionelle zu betrachten) werden vor einer allfälligen biologischen Vermarktung sämtliche Um-
stellungsfristen eingehalten. 

� Als biologisch wirtschaftender Betriebsführer bestätige ich, dass ich zeitlich begrenzt Tiere von 
einem konventionellen Betrieb in Pension nehme. Die Tiere kommen aus einem Betrieb ohne Inten-
sivtierhaltung (z.B. Teilnahme am ÖPUL). Die Tiere wurden nicht gekauft und werden dem Besitzer 
nach der vereinbarten Zeit wieder zurückgegeben. Die Produkte dieser Tiere werden nicht biolo-
gisch vermarktet. 

 

Pensionstiere:   � Jungrinder   � Kühe   � Schafe   � Pferde   � Sonstige ................................ 

Pensionszeitraum Pensionszeitraum Ohrmarkennummer/ 
Identifikation Zugang am Abgang am 

Ohrmarkennummer/ 
Identifikation Zugang am Abgang am 

      

      

      

      

      

      

      

zu beachten:  
• Lehnvieh und deren Produkte dürfen nicht in die biologische Vermarktung gelangen! 
• Biomilchlieferanten dürfen keine konv. Kühe oder sonstige konv. Milchtiere in Pension nehmen bzw. 

geben! 
• Lehnvieh muss nach der Lehnzeit (siehe Pensionszeitraum) wieder auf den Heimbetrieb zurückkeh-

ren! Vor der Biologischen Vermarktung sind die Umstellungsfristen einzuhalten! 
• Betriebe ohne Biomilchlieferung können Kühe über eine Winter- oder Sommerfütterungsperiode,  

max. aber für ein Jahr in Pension nehmen 
• Lehnvieh darf nur von Bauer zu Bauer gehalten werden, Lehnviehhaltung  mit Tieren von Händlern 

ist nicht möglich! 
  Auf dem Viehverkehrsschein muss angeführt werden,  dass es sich um Pensionstiere handelt! 

Diese Bestätigung ist vollständig ausgefüllt für die nächste Betriebsüberprüfung aufzubewahren, nicht an 
die BIKO Tirol zu schicken! 

 
________________________________________________________________________________ 
Vor- und Zuname (konventioneller Betrieb)            Adresse                                 Betriebsnummer 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Unterschrift Einstellbetrieb    Datum                                  Unterschrift  Besitzer 
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Besonderheiten bei Pensions-/Einstellpferden:  
 
 

• Die Tiere bleiben dauerhaft im Besitz des Pferdebesitzers. 
• Die Tiere gelangen nicht in die Vermarktung. 
• Einsatz unerlaubter Pferdefuttermittel:  
 Pferde (auch Eigenpferde) werden nicht zertifiziert – Betrieb verzichtet auf die biol. 
 Vermarktung. Die Futtermittel müssen gesondert (in getrenntem Raum) gelagert 
 werden. Es erfolgt keine Beimischung zu Futtermittel anderer Tiere.  
 Zur Vermeidung von Förderungsproblemen sollten die Futtermittel jedoch den Bio-
 richtlinien  entsprechen. 
• Der Einsatz von Medikamenten erfolgt in Verantwortung des Besitzers bzw. Tierarz-

tes.  
 
 
 

Besitzer/konventioneller Betrieb  

Lfbis Nr. Vor-/Zuname Adresse  
PLZ/Ort Datum/Unterschrift 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Diese Bestätigung ist vollständig ausgefüllt für die nächste Betriebsüberprüfung aufzube-
wahren, nicht  an die BIKO Tirol zu schicken! 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 

Datum      Unterschrift Biobetrieb 


